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Rentenpaket 2025 kann in Kraft treten 

 

Das Anfang Dezember vom Bundestag beschlossene Gesetz 
zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zur vollständi-
gen Gleichstellung der Kindererziehungszeiten hat am 
19.12.2025 den Bundesrat passiert. Das Gesetz umfasst die 
Verlängerung der Haltelinie für das Rentenniveau, die Vollen-
dung der sog. Mütterrente und die Aufhebung des Anschluss-
verbots. 

Bis zur Rentenanpassung im Juli 2025 lag die Haltelinie für 
das Rentenniveau bei 48 Prozent. Diese Haltelinie wird nun bis 
zum Jahr 2031 verlängert. Damit sollen ein Absinken des Ren-
tenniveaus und die Abkopplung der Renten von den Löhnen 
verhindert werden. 

Mit der Mütterrente werden Kindererziehungszeiten ange-
rechnet, die in die Berechnung der Rente einfließen. Aktuell un-
terscheidet sich die Anerkennung von Erziehungsleistungen in 
der Rente nach dem Zeitpunkt der Geburt der Kinder. Künftig 

sollen mit der Mütterrente III die Erziehungszeiten für alle Kin-
der auf bis zu drei Jahre ausgeweitet werden. Ziel ist es, alle 
Mütter vollständig rentenrechtlich gleichzustellen. Diese Rege-
lungen sollen 2027 in Kraft treten. Sofern das technisch erst zu 
einem späteren Zeitpunkt möglich ist, sollen sie rückwirkend 
ausgezahlt werden. 

Der Wegfall des Anschlussverbots ist eine arbeitsmarktrechtli-
che Voraussetzung für die Aktivrente. 

Der Bundespräsident kann das Gesetz nun ausfertigen. An-

schließend wird es im Bundesgesetzblatt verkündet. Es tritt zum 
überwiegenden Teil zum 01.01.2026 in Kraft. 
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Der Bundesrat hat auch am 19.12.2025 das Gesetz zur steuerli-
chen Förderung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im 
Rentenalter (Aktivrentengesetz) beschlossen. Die Aktivrente 
sieht eine Steuerbefreiung des Gehalts von bis zu 2.000 Euro im 
Monat vor. Begünstigt sind sozialversicherungspflichtige Arbeit-
nehmer (ohne Selbstständige, Land- und Forstwirte, Minijobs 
sowie Beamte) ab Überschreiten des gesetzlichen Rentenalters.  

Das Gesetz kann nun ausgefertigt und verkündet werden, es 
tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Im Rahmen des Rentenpakets sollen mehr Menschen von einer 
guten Betriebsrente profitieren können – vor allem Beschäftigte 
in kleinen und mittleren Unternehmen sowie mit geringem Ein-
kommen. Das sieht das Zweite Gesetz zur Stärkung der be-
trieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer 
Gesetze (Zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz) vor. 
Der Bundesrat hat auch diesem Gesetz am 19.12.2025 zuge-
stimmt. 

Rund 52 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

in Deutschland haben eine Betriebsrente. In kleinen und mittle-
ren Unternehmen allerdings und bei Beschäftigten mit geringem 
Einkommen ist sie noch wenig verbreitet. Mit dem Zweiten Be-
triebsrentenstärkungsgesetz will die Bundesregierung daher die 
betriebliche Altersvorsorge weiter fördern. Vorgesehen sind 
Verbesserungen im Arbeits-, Finanzaufsichts- und Steuerrecht. 
Ausbau des Sozialpartnermodells: Mit diesem Modell werden 
seit 2018 Betriebsrenten auf Grundlage eines Tarifvertrags or-
ganisiert. Künftig sollen auch nicht tarifgebundene Unterneh-
men und ihre Beschäftigten daran teilnehmen können. Das sind 

häufig kleinere Unternehmen. 

 

▪ Mehr Flexibilität beim Arbeitgeberwechsel: Anwartschaften 
auf eine Betriebsrente sollen leichter mitgenommen oder 
in der Versorgungseinrichtung belassen werden können. 

▪ Neue Impulse im Finanzaufsichtsrecht, um die betriebliche 
Altersversorgung attraktiver zu machen: Um höhere Ren-
diten und damit höhere Betriebsrenten zu erzielen, be-
kommen beispielsweise Pensionskassen mehr Spielraum in 

ihrer Kapitalanlage. 
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▪ Bessere steuerliche Förderung der Betriebsrente für Ge-
ringverdiener: Die Einkommensgrenze für die Förderung 
wird angehoben. Zudem steigt der maximal geförderte Ar-
beitgeberzuschuss. 

▪ Digitalisierung der betrieblichen Altersversorgung: Damit 
sollen Unternehmen von unnötiger Bürokratie entlastet 
werden. 
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